
Menetekel am 16. März 
Warum die Schweizer nicht den Vereinten Nationen beitreten wollten JAKOB STREULI 

Schon liegt der 16.März 1986, der >Schicksalstag< in der langjäh­
rigen Auseinandersetzung über den Bei t r i t t der Schweiz zu den 
Vereinten Nationen, einige Zeit zurück und hat die schweizeri­
sche Öffentlichkeit Abstand genommen zu einer Entscheidung, 
die i m Vorfeld wie kaum eine der letzten Jahre und Jahrzehnte 
umstri t ten war. Über ra schend schnell haben sich die Emotio­
nen, von einigen Nachhutgefechten abgesehen, gelegt. Gewis­
s e r m a ß e n wie nach einem reinigenden Gewitter bietet sich die 
e idgenöss ische Szene heute wieder ge läu te r t dar, ohne Feind­
schaften und Bruchstellen, aber bereit, sich neuen Problemen 
und Kontroversen zuzuwenden. 
A m Abstimmungswochenende vom 15./16.März 1986 haben die 
Schweizer und Schweizerinnen die Vorlage von Bundesrat und 
Parlament für einen UNO-Beitri t t bei einer außergewöhnl ichen 
Stimmbeteiligung von 50,2 v H mi t 511 548 mi t Ja gegen 1 591 428 
Nein bachab geschickt. Es mag an diesem in seiner Deutlichkeit 
kaum zu über t re f fenden Resultat liegen, daß die Diskussion 
schon nach wenigen Tagen verstummte. Bei bloß 24,3 v H Ja und 
75,7 v H Nein dürfte es lange dauern, bis wieder eine solche Vor­
lage dem Souverän unterbreitet wird . Der Bundesrat (die eidge­
nöss ische Regierung, die einstimmig ihre Empfehlung abgab) 
und das Parlament — der Nationalrat (die Volksvertretung) war 
mi t 112 gegen 78, der S t ä n d e r a t (die Vertretung der Kantone) 
mi t 24 gegen 16 Stimmen dafür — hatten nicht vermocht, das 
Volk von der Notwendigkeit oder Wünschba rke i t eines UN-Bei­
trittes zu überzeugen . 

Keine großen Unterschiede 

Analysiert man die Resultate der Kantone, ist man geneigt, 
auch diesmal das Glück der Schweiz zu preisen, die es bisher 
immer vermeiden konnte, daß sich in wichtigen Fragen ganze 
Landesteile oder sprachliche und konfessionelle Blöcke gegen­
übe r s t anden . Das für die UNO-Befürworter beste Ergebnis er­
zielte mi t 40,2 v H Ja der neue Kanton Jura. Wie beim Kanton 
Tessin, der mi t 34,5 v H Ja ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis lie­
ferte, spielte in diesen Grenzkantonen die sprachliche Ident i tä t , 
die größere Verbundenheit mi t dem Ausland, eine Rolle. Beide 
Kantone sind katholisch. Die Vermutung jedoch, daß sich die 
Konfession ausgewirkt hä t te , insgesamt bei den Katholiken — 
von den e r w ä h n t e n Ausnahmen abgesehen — eher für eine 
s t ä rke re und bei den Reformierten für eine schwächere Verwer­
fung, ist kaum nachzuweisen. Die beiden Appenzell, die sich in 
der Reformation getrennt hatten, verwarfen zwar mi t unter­
schiedlicher S tä rke , aber doch ü b e r a u s kräftig; beide S t ä n d e 
verleugneten auch jetzt ihre traditionelle Rolle als Neinsager 
nicht. Übe rhaup t gilt, daß die Ablehnung um so entschiedener 
ausfiel, je kleiner die Kantone waren. Darin dürfte nicht nur der 
Wille erblickt werden, wie üblich mi t der S t ä n d e s t i m m e zu 
demonstrieren, nachdem man wenig zum Volksmehr beizutra­
gen hat — für den UNO-Beitri t t bedurfte es sowohl des Volks-
wie des S t ä n d e m e h r s —, in den kleinen Kantonen war auch der 
Abwehrreflex gegen eine >Internationalisierung< der Schweiz 
am heftigsten. Bei diesem Begriffskomplex hakte die Gegenpro­
paganda ganz besonders ein, worauf noch zu rückzukommen 
sein wird , i m angeblichen Versuch der UNO-Befürworter näm­
lich, die Schweiz aus länd ischer Bevormundung auszuliefern. 
In den großen Kantonen, vor allem auch in den S täd tekan tonen , 
schätz te man diese Gefahr geringer ein, sie zeigten sich in der 
Stimmabgabe aufgeschlossener. Basel (mit der Landschaft) 
oder auch Zürich brachten um oder über 30 v H Ja. Erfreulich 
auch noch die reformierte Westschweiz mi t Genf, das erstaunli­
cherweise ebenfalls verwarf, doch immerhin 30,2 v H Ja lieferte. 
I n dieser Region bildeten die beiden katholischen S tände Jura 
und Wallis die Extreme; w ä h r e n d der Jura mi t 40,2 v H Ja — wie 

schon e r w ä h n t — wahrhaft glänzte, kamen die Jasager i m kon­
servativen Wallis auf ganze 16,9 v H . Das Wallis, wo der polit i­
sche Katholizismus die einigende Klammer zwischen dem klei­
neren deutschsprachigen und dem größeren französischspra­
chigen Kantonsteil bildet, hofiert seit Jahren rechtsextremen 
S t r ö m u n g e n in Kirche und Staat wie dem französischen Tradi­
tionalistenbischof Lefebvre und den Kreisen u m Jean-Marie Le 
Pen, dem Chef der f ranzösischen Nationalen Front. Beide ha­
ben immer wieder Auftr i t te i m Wallis. Lefebvre, obwohl vom 
Papst suspendiert, baut dort zurzeit sogar eine Kirche. Die poli­
tische Rechte ü b e r h a u p t hat sich in der Schweiz kompromißlos 
gegen den Bei t r i t t eingesetzt. 

Der Fall Genf 

Die UNO-Freunde in der Schweiz hatten mi t einigen >sicheren< 
Ja-Resultaten gerechnet, vor allem in Genf, Basel und Zürich. 
Sie sind bitter en t t äusch t worden. Daß Genf ablehnte, widerlegt 
einmal mehr die Behauptung, daß mi t Geld in der Schweiz alles 
zu haben sei. Denn immerhin fließen durch das dortige UN-
Büro i m ehemaligen Völkerbundpa las t und die zahlreichen in­
ternationalen Organisationen jähr l ich 1,5 M r d Schweizerfran­
ken in die Genfer Volkswirtschaft. Genf als eine traditionell 
weltoffene Stadt w ä r e wirtschaftlich ohne das >internationale 
Bein< nicht einmal die Hälfte seiner selbst. Die Bevölkerung 
zeigte jedoch keine Hemmungen, das materielle Wohlergehen 
aufs Spiel zu setzen. Eine schlimme Vorahnung beschlich die 
UNO-Anhänger , als die Liberale Partei Genfs, welche seit alters 
die eingesessenen Geschlechter und die wohlhabenden Kreise 
um sich sammelt, mi t großer Mehrheit die Nein-Parole be­
schloß. Schon seit Jahren geht der Ante i l der f rüher in der Cal­
vinstadt mäch t igen Kommunisten (Partei der Arbeit, PdA) zu­
rück und gewinnen dafür die Rechtsradikalen (Vigilance) an 
Boden, ein sicheres Zeichen dafür, daß die einfachen Leute, die 

Das Votum vom 16. März 1986 
Abstimmungsergebnis der S t ände (Kantone) 

J a Nein Beteiligung 
absolut Prozent absolut Prozent in Prozent 

Zürich 113 989 28,7 282 665 71,3 54,6 
Bern 74 345 22,8 252 119 77,2 51,1 
Luzern 22 544 19,7 91 999 80,3 57,6 
Uri 2 172 18,3 9 720 81,7 51,9 
Schwyz 5 192 15,6 28 079 84,4 51,0 
Obwalden 1797 16,0 9 469 84,0 62,0 
Nidwaiden 1880 15,0 10 641 85,0 58,7 
Glarus 2 377 16,0 12 458 84,0 63,7 
Zug 6 801 21,9 24 307 78,1 61,3 
Freiburg 14 355 22,8 48 478 77,2 53,0 
Solothurn 19 308 22,5 66 384 77,5 58,4 
Basel-Stadt 23 121 36,0 41 157 64,0 47,6 
Basel-Landschaft 25 312 32,9 51 741 67,1 52,2 
Schaffhausen 7 293 21,8 26 088 78,2 75,5 
Appenzell 

Außerrhoden 3 033 17,3 14 455 82,7 54,5 
Appenzell 

Innerrhoden 539 10,7 4 501 89,3 57,0 
St. Gallen 24 709 19,2 103 735 80,8 52,0 
Graubünden 10 820 22,9 36 527 77,1 43,0 
Aargau 26 729 18,2 119 873 81,8 49,3 
Thurgau 12 012 17,7 55 948 82,3 58,4 
Tessin 23 947 34,5 45 565 65,5 42,8 
Waadt 33 650 25,2 99 668 74,8 41,0 
Wallis 10 979 16,9 53 933 83,1 43,4 
Neuenburg 12 029 27,4 31825 72,6 45,1 
Genf 26 354 30,2 60 776 69,8 46,2 
Jura 6 261 40,2 9 317 59,8 36,4 

Schweiz 511548 24,3 1 591428 75,7 50,2 
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vom Reichtum der Stadt wenig profitieren, die Konkurrenz der 
vielen Aus lände r fürchten. Insbesondere beklagen sie, daß 
durch die Tausenden von internationalen Beamten, deren Ge­
häl te r meist auf Dollarbasis berechnet werden, die Boden- und 
Mietpreise i n die Höhe getrieben werden, daß Genf ü b e r h a u p t 
eine teure Stadt geworden ist, i n der die Aus lände r zudem zahl­
reiche Privilegien genießen, nicht zuletzt das der Steuerfreiheit. 
Schon ein Autozusammens toß , bei dem sich der aus länd ische 
Diplomat, wenn er nicht freiwil l ig einlenkt, jeder Ahndung 
durch die Strafverfolgungsbehörde zu entziehen vermag, bringt 
heute die G e m ü t e r i n Wallung. 
Der Rechtsrutsch bei den letzten Genfer Wahlen hat sich nun­
mehr auch i m wuchtigen Nein zum UNO-Beitri t t fortgesetzt. 
Weniger als die kantonalen sind die s täd t i schen Behörden be­
troffen und konsterniert, sehen sie doch eine unmittelbare Ge­
fahr für die Stadt. Das Votum kann nicht anders denn als ein 
deutlicher Wink mi t dem Zaunpfahl verstanden werden, der 
uferlosen Vergrößerung des internationalen Sektors Halt zu 
gebieten und die Rechte der Einheimischen auf den sehr be­
grenzten Lebensraum wiederherzustellen. I n Genf w ä r e man 
offenbar nicht unglückl ich übe r den Abzug der einen oder an­
dern internationalen Organisation. Es ist dabei nicht nur die 
Zahl solcher Organisationen, die zu Bedenken Anlaß gibt, son­
dern mehr noch der s tändig zunehmende internationale Kon­
greß tour i smus . Damit ist auch ein Verkehrsaufkommen ver­
bunden, das den >gewöhnlichem Genfer Bürge rn Probleme 
stellt. 

Ungünstiger Zeitpunkt 

Seit ungefähr zwei Jahren wußte man u m das Abstimmungsda­
tum. Bundesrat und Parlament waren sich lange Zeit u m seine 
Ansetzung nicht einig; insbesondere die den beiden eidgenössi­
schen Kammern vorgeschalteten Kommissionen verschoben 
immer wieder die Behandlung der Vorlage. Diese Politik der 
andauernden Verschiebung eines Geschäfts , das seit Jahrzehn­
ten — wenn man genau rechnet — die schweizerische Traktan­
denliste zierte, erwies sich letzten Endes als die schlechteste. So 
ergab sich eine E r m ü d u n g aller politischen Kreise, nicht zuletzt 

des Volkes, und schließlich geriet man auch m i t dieser Takt ik i n 
die ungüns t igs te Zeit. 
Es ist nicht zu bestreiten, daß die Abstimmung in einem Zeit­
punkt stattfand, i n dem das Ansehen der Vereinten Nationen so 
stark angeschlagen war wie noch nie. Der »Pres t igeschwund 
der Vereinten Nationen in der westlichen Öffentlichkeit« (so 
Pierre Simonitsch in V N 1/1986 S. 1) wurde den schweizerischen 
UNO-Gegnern zu allem Überfluß auch noch vom Ausland bestä­
tigt. A n kritischen und abschätz igen Bemerkungen selbst füh­
render amerikanischer Politiker besteht ja seit geraumer Zeit 
kein Mangel. Wie also konnte man der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft den Bei t r i t t anraten? Zahlreiche Votanten, die in 
öffentlichen Versammlungen vor der UNO-Abstimmung gegen 
den Bei t r i t t sprachen, konnten sich auf e inschlägige Äußerun­
gen aus länd ischer Freunde und Bekannter s tü tzen. Der Presse­
dienst der UNO-Gegner wußte immer wieder genüßl ich auslän­
dische Stimmen zu zitieren, welche die Schweizer dringend von 
einem Bei t r i t t abrieten. 
Hä t t e es einen besseren Zeitpunkt gegeben? Sicher war, daß ein 
UNO-Beitri t t die H ü r d e der Volksabstimmung passieren mußte . 
Unmittelbar nach Kriegsende, bei der G r ü n d u n g der Vereinten 
Nationen, wollte man, wie schon lange bekannt ist, die neutrale 
Schweiz nicht unter den Mitgliedern haben. Spä t e r hä t t en sich 
wohl noch zweimal Chancen für einen positiven Abstimmungs­
ausgang geboten, näml ich 1955 und am Beginn der sechziger 
Jahre. Beim Abschluß des Staatsvertrages 1955 war Österre ich 
zu einer Neut ra l i tä t »nach dem Vorbild der Schweiz« verpflich­
tet worden. Dadurch wurde nicht nur die Vereinbarkeit der 
schweizerischen Neutra l i tä t m i t der Charta der Weltorganisa­
t ion bestät igt , die schweizerische Neut ra l i t ä t selbst erfuhr eine 
unverhoffte Anerkennung, und zwar von einer Seite, von der 
man es nicht erwartet hatte, von der Sowjetunion, die diese For­
mel prägte . Obwohl man in der Schweiz diese Aufwertung der 
Neut ra l i tä t mi t sichtlicher Genugtuung zur Kenntnis nahm, ko­
stete man den (indirekten) außenpol i t i schen Erfolg nicht aus. 
Öster re ich wurde mi t der »schweizerischen N e u t r a l i t ä t i n die 
UNO aufgenommen — Bern zog jedoch nicht nach und ließ jede 
Initiative vermissen, den güns t igen Zeitpunkt auszunützen . 

Vierzig Jahre Diskussion über den UNO-Beitritt der Schweiz 

D i e S t a t i o n e n 
1945 
Im Gründungsjahr der UNO erklärt eine vom Bundesrat eingesetzte Kon­
sultativkommission, die Schweiz dürfe sich von der UNO »nicht fernhal­
ten«, sofern die Organisation bereit sei, die schweizerische Neutralität 
anzuerkennen. 
1946 
Der Bundesrat verzichtet »zurzeit« auf einen Beitrittsantrag, beschließt 
jedoch ein Drei-Punkte-Programm, in dem der UNO Genf als Sitz in den 
Einrichtungen des Völkerbundes angeboten, die Arbeit in der UNO durch 
einen Beobachter verfolgt sowie ein Beitritt zu Sonderorganisationen und 
dem Statut des Internationalen Gerichtshofes beschlossen wird. 
1948 
Der Ständige Beobachter am Sitz der Vereinten Nationen in New York wird 
akkreditiert. In den fünfziger und sechziger Jahren wird die Schweiz von 
der UNO mit verschiedenen Spezialmissionen betraut, so beim Koreakrieg, 
in der Ungarn- und Suezkrise und beim Kongokrieg. 

1969 
Erster Bericht des Bundesrates über das Verhältnis der Schweiz zur Welt­
organisation. 

1971 
Zweiter UNO-Bericht des Bundesrates, der unter anderem die Einsetzung 
einer 50köpfigen beratenden Kommission fordert. 

1973 
Die UNO-Kommission nimmt unter dem Vorsitz von Alt-Ständerat Zellweger 
ihre Arbeit auf. 

1976 
Die Kommission, die in großer Mehrheit einen Beitritt befürwortet, legt 
ihren Bericht sowie zwei von Minderheiten verfaßte Zusatzdokumente vor. 

1977 
Im dritten UNO-Bericht kommt der Bundesrat zum Schluß, »daß ein Beitritt 
der Schweiz zur UNO wünschbar« und eine notwendige Ergänzung der 
Außenpolitik wäre. National- und Ständerat nehmen zustimmend Kenntnis 
vom Bericht. 

1979 
Der Bundesrat beauftragt am 28. März das Departement für auswärtige 
Angelegenheiten mit der Ausarbeitung einer Botschaft. Anfang Oktober 
1981 wurden diese Arbeiten abgeschlossen. 

1980 
Der Bundesrat räumt in den Regierungsrichtlinien der UNO-Mitgliedschaft 
im Bereich der Außenpolitik erste Priorität ein. 

1981 
Der Bundesrat beantragt bei den eidgenössischen Räten am 21. Dezember, 
dem Beitritt der Schweiz zur Weltorganisation zuzustimmen. Eine schwei­
zerische Mitgliedschaft sei »nicht nur möglich, sondern notwendig gewor­
den« und stelle einen »wichtigen Schritt zur Normalisierung der Beziehun­
gen mit der Weltorganisation und damit zur Festigung und zum Ausbau 
unseres Verhältnisses zur Staatengemeinschaft« dar. 

1983 
Die nationalrätliche Kommission beschließt mit 22 gegen sechs Stimmen 
einen Beitritt. 

1986 
In einem überraschend eindeutigen Votum — mit Dreiviertelmehrheit — 
entscheidet das Schweizervolk gegen einen Beitritt zu den Vereinten Natio­
nen. 
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Anfang der sechziger Jahre, als zahlreiche afrikanische und 
asiatische Staaten in die Unabhäng igke i t entlassen wurden, 
hä t t e nochmals Gelegenheit bestanden, das UNO-Traktandum 
aufzugreifen und mindestens zur Debatte zu stellen. Der Schritt 
in die Unabhäng igke i t war damals mi t beeindruckender Regel­
mäßigke i t mi t der Aufnahme in die Vereinten Nationen verbun­
den, ein Vorgang, der zur Nachdenklichkeit und zur Frage führ­
te, ob man dieser nach Universa l i tä t strebenden Organisation 
fern bleiben könne . Die Frage stellte sich u m so mehr, als die 
Schweiz, wirtschaftlich wie kaum ein Land mi t der Welt ver­
knüpft, auch die Verse lbs tänd igung der neuen M ä r k t e i n Be­
tracht ziehen und versuchen mußte , den Wettlauf mi t den an-
den Industriestaaten zu bestehen. Damals gab es auch eindeu­
t ig wirtschaftliche Motive für eine e idgenöss ische Gesinnungs­
änderung , Motive, die bei der Abstimmung vom 16. März fehlten 
— die Wirtschaft war gespalten und bezog größtentei ls über­
haupt nicht Stellung. 
Öster re ich bildete in der j üngs t en Abstimmungsdebatte über­
haupt kein Thema mehr, höchs tens noch ein negatives. Die 
ös ter re ichische Neut ra l i tä t hat sich in einer Weise entwickelt, 
zu der wohl kaum ein Schweizer ja sagen kann. Vor allem in der 
Ära Kreisky wurde man sich in der Schweiz bewußt , wie unter­
schiedlich die Neut ra l i t ä t sauf fassungen trotz — in diesem Fall 
— gleicher Formulierung sein können . Wiens Stellungnahmen 
auf dem internationalen Parkett kamen sehr weit der Sowjet­
union und ihren Zielen i n der Dri t ten Welt entgegen und waren 
jedenfalls mi t der schweizerischen Interpretation, die strikte 
Nichteinmischung in die Wel thändel verlangt, unvereinbar. In 
den Ausspracheabenden vor der UNO-Abstimmung erregte die 
E r w ä h n u n g der Neut ra l i tä t Österre ichs , Schwedens und ande­
rer Länder immer wieder heftigen Widerspruch, wei l ihr nach 
Meinung des übe rwiegenden Teils der Bevölkerung jede Be­
weiskraft hinsichtlich der Vereinbarkeit der schweizerischen 
Neut ra l i tä t mi t der UNO-Mitgliedschaft abgeht. Jedes Land be­
sitzt eine andere Spielart von Neutra l i tä t . Die ös ter re ichische 
Neut ra l i tä t insbesondere muß te i n diesem Zusammenhang als 
Beleg dafür herhalten, daß die Mitgliedschaft i n den Vereinten 
Nationen geeignet ist, die Außenpoli t ik eines Landes grundle­
gend zu ve rände rn . 
Wirtschaftlich erwachsen der Schweiz seit Jahren aus der 
Nichtmitgliedschaft keine Nachteile, i m Gegenteil. Die Situa­
t ion hat sich gegenüber den sechziger Jahren gewandelt, als 
jedenfalls i n den Anfängen die ehemaligen Kolonia lmächte i n 
den neuen Staaten Export und Import beherrschten. Die 
Schweiz hatte, zum Glück auch kapi ta lmäßig , das Nachsehen. 
Als dann die Kredite aufgebraucht und die Schulden ange­
schwollen waren, kam die Schweiz ganz von selbst ins Geschäft, 
mi t der gebotenen Vorsicht. Die Schweiz zog auch insofern 
gleich, als sie wie die übr igen Industriestaaten die Zölle und 
übr igen Handelshemmnisse gegenüber den Drittweltstaaten 
abbaute. Die Lage hat sich >normalisiert<, was heißt, daß die 
UNO in den wirtschaftlichen Beziehungen kaum unmittelbar 
eine Rolle spielt, auch nicht i n Europa, wo insbesondere das 
Verhä l tn i s der Schweiz zur Europä ischen Gemeinschaft durch 
einen Handelsvertrag geregelt ist, der ihr alle Vorteile des bei­
derseitigen hundertprozentigen Zollabbaus sichert. Ungüns t ig 
war der Zeitpunkt auch insofern, als sich die Alpenrepublik seit 
geraumer Frist i n einem bemerkenswerten wirtschaftlichen 
Aufschwung befindet, der ohne jede außenpol i t i sche Stütze ge­
schaffen werden konnte. 

Eine politische Entscheidung 

Die Abstimmung vom 16. März 1986 war demzufolge eine rein 
politische Entscheidung. Diskutiert wurde lediglich das Für und 
Wider eines Beitritts, eine Diskussion gewis se rmaßen i m steri­
len Raum einer größtentei ls akademischen Auseinanderset­
zung, die allerdings in zunehmendem Maße über lager t wurde 
durch Emotionen, derer man das Schweizervolk nicht für fähig 
gehalten hä t te . Grundsätz l ich blieb es zwar beim Für und Wi­
der, doch wurde letztlich nicht mi t sachlichen Argumenten ent-

Der Entscheid vom 15. und 16. Mai 1920 

Die Volksabstimmung über den Bei­
tr i t t zum Völkerbund führte zu fol­
genden Ergebnissen: 

Ja Nein 
Zürich 46 387 66 898 
Bern 65 655 56 521 
Luzern 15 550 14 376 
Uri 1008 3 417 
Schwyz 2 546 8 496 
Obwalden 1 802 1267 
Nidwaiden 1 389 1018 
Glarus 2 289 4 524 
Zug 2 842 3 124 
Freiburg 20 125 6 118 
Solothurn 9 895 15 009 
Basel-Stadt 10 693 12 054 
Basel-Landschaft 5 548 9 156 
Schaffhausen 4 362 6 559 
Appenzell 

Außerrhoden 5 573 5 382 
Appenzell 

Innerrhoden 1265 1 273 
St. Gallen 26 474 30 346 
Graubünden 12 343 10 797 
Aargau 17 846 33 109 
Thurgau 16 225 11464 
Tessin 15 709 2 822 
Waadt 63 924 4 663 
Wallis 19 172 6 054 
Neuenburg 23 034 4 124 
Genf 25 214 5 148 
Schweiz 416 870 323 719 

Aus diesen Zahlen ergibt sich, daß die 
Schweiz den Beitritt zum Völkerbund 
angenommen hat, und zwar mit elf-

einhalb Ständen gegen zehneinhalb 
und mit rund 416 000 gegen 323 000 
Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag 
bei 76 Prozent. Interessant ist, daß 
sämtliche westschweizerischen Kan­
tone - also Freiburg, Waadt, Wallis, 
Neuenburg und Genf - sowie die ita­
lienische Schweiz gewaltige Ja-Über­
schüsse lieferten. Das konfessionelle 
Element spielte hier keine Rolle. Aus­
schlaggebend war einzig die Sympa­
thie, die die welsche und die italieni­
sche Schweiz den alliierten Mächten 
(zu denen damals auch Italien gehör­
te), also den Gründern des Völkerbun­
des, entgegenbrachten. 
Dagegen haben die katholischen Ur-
kantone Uri und Schwyz sowie Zug 
und Glarus gegen den Beitritt ge­
stimmt. Bei diesen Kantonen waren 
die Sympathien für die geschlagenen 
Mittelmächte, die föderative Einstel­
lung und ein konservativer Katholi­
zismus die maßgebenden Gesichts­
punkte. Solothurn stimmte aus den 
gleichen Gründen gegen den Beitritt. 
Zürich, das den Beitritt ebenfalls ver­
warf, war beherrscht von sozialdemo­
kratischen und deutschfreundlichen 
Kreisen. Dasselbe ist von Basel-Stadt 
zu sagen, das sich gleichfalls ins La­
ger der Beitrittsgegner schlug. Die 
annehmenden Kantone waren (außer 
der welschen und der italienischen 
Schweiz) Bern, Luzern, Obwalden, 
Nidwaiden, Appenzell Außerrhoden, 
Graubünden und Thurgau. 

schieden, sondern mi t dem Gefühl, das sich an den Mythos der 
Neut ra l i tä t klammerte, von dem man schon geglaubt hatte, er 
sei am Absterben. 
Bevor wi r auf diesen Vorgang eintreten, möch ten w i r einen 
Blick auf die so ganz anders gelagerte Entscheidung von 1920 
werfen. Der Bei t r i t t der Schweiz zum Völkerbund, unmittelbar 
am Ende des Ersten Weltkrieges beschlossen, stand noch ganz 
i m Schatten des Kriegsausgangs. Das Schweizervolk war da­
mals gespalten zwischen deutschfreundlichen Kreisen, zu de­
nen auch die Sozialdemokraten hielten, und A n h ä n g e r n der Sie­
gerkoalition. Eine Mehrheit sah i m Abseitsstehen, das die 
Schweiz in die Nähe der Verlierer gerückt h ä t t e und mi t dem 
Risiko erschwerter Handelsverbindungen verbunden gewesen 
wäre , den größeren Nachteil, und in der einzugehenden Ver­
pflichtung, sich gegenüber Rechtsbrechern an wirtschaftlichen 
Sanktionen zu beteiligen, das geringere Übel. Die Position des 
auch damals einstimmigen Bundesrates wurde allerdings we­
sentlich g e s t ä r k t durch den Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919, 
wor in die Neut ra l i tä t und Unverletztlichkeit der Schweiz von 
allen Vertragsparteien, auch Italien, das bei der grundlegenden 
Erk l ä rung von 1815 (Wiener Kongreß) noch nicht existiert hatte, 
ausdrückl ich anerkannt wurde, sowie durch den Beschluß des 
Völkerbundsra tes vom 13. Februar 1920, wor in dieser die 
Schweiz in Anbetracht ihrer Neut ra l i tä t von der Teilnahme an 
mil i tär ischen Sanktionen befreite. Dagegen war die Schweiz 
verpflichtet, an den wirtschaftlichen Sanktionen mitzuwirken, 
eine Verpflichtung, die vor allem i m Abessinienkonflikt 1936 zu 
Schwierigkeiten mi t Italien führte und am Vorabend des Zwei­
ten Weltkrieges 1938 auf dringendes Ersuchen Berns vom Völ­
kerbund fallen gelassen wurde. 

Die Vereinten Nationen sind schon lange kein Club der Sieger­
m ä c h t e mehr, und die Schweiz ist nicht mehr in A n h ä n g e r 
Deutschlands und Frankreichs auseinandergerissen. Das hatte 
für die Abst immung von 1986 positive wie negative Folgen; auch 
G r ü n d e für den Bei t r i t t sind weggefallen. Allerdings fiel auch 
1920 die Entscheidung ganz knapp: Hä t t e nur ein Kanton eine 
andere Mehrheit erbracht, h ä t t e n nur 94 Appenzeller anders 
gestimmt, w ä r e der Beitr i t t am S t ä n d e m e h r gescheitert. Das 
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UNO-Beitritt? 
Der Schweiz, ihrer Neutralität, 
unserer aller Unabhängigkeit 
und Sicherheit zuliebe: NEIN 
Nikiaus von der Flüe: 
«Mischet euch nicht in fremde Händel. Stecket den Zuun nit 
zu wyt.» 

Wuchtig hat das Schweizervolk den Beitritt zur Weltorganisation verworfen; 
hier eine Anzeige der UNO-Gegner. Die Befürworter einer Mitgliedschaft 
standen auf verlorenem Posten. An die Abstimmung war man ohnehin nur 
zögernd herangegangen; schon 1977, bei Vorlage des dritten Berichts des Bun­
desrates über das Verhältnis der Schweiz zur UNO, hatte man 1980/81 ins 
Auge gefaßt gehabt (VN 6/1977 S.197). Siehe auch den Beitrag von Jakob 
Streuli, Die Schweiz und die Vereinten Nationen. Beschleunigte Wandlung im 
Verhältnis zur Weltorganisation, VN 6/1970 S.181ff. 

Volksmehr der Befürworter betrug 56,3 v H , die Stimmbeteili­
gung — damals noch ohne Frauen — 76 vH. 
Der Bei t r i t t zu einer Organisation wie dem Völkerbund oder 
den Vereinten Nationen w i r d offenbar dem Schweizer Souverän 
immer M ü h e bereiten. Vers tändl ich ist das nur, wenn man die 
historischen Schichten abdeckt, die i m politischen Bewußtse in 
schlummern. Aus langen Erfahrungen hat der Kleinstaat 
Schweiz gelernt, daß man sich letztlich nur auf sich selbst ver­
lassen kann. Auch die i m Zweiten Weltkrieg neu bes tä t ig te Igel­
men ta l i t ä t ist weiterhin lebendig, die Überzeugung nämlich, daß 
auch künftig strikte Neutra l i tä t und ungebrochener Verteidi­
gungswille die sicherste Garantie für Freiheit und Eigens tän­
digkeit der Schweiz darstellen. Durch den UNO-Beitri t t w ä r e 
nach Meinung der Volksmehrheit die Neut ra l i tä t angekratzt 
worden; die Schweiz hä t t e sich, immer nach dieser Version, in 
gewissen Konfl ikten exponieren m ü s s e n und sich damit selbst 
gefährdet ; gleichzeitig w ä r e sie angeblich gezwungen gewesen, 
in New York gefaßte Beschlüsse auszuführen, auch gegen ihren 
Willen. Das Schweizervolk hielt es mi t Wilhelm Teil, der auf den 
Abstimmungsplakaten der Gegner mi t beschwörenden Blicken 
und Gesten erschien: es wollte das Land u n a b h ä n g i g und frei 
wissen und keine »fremden Richter« in den Tä le rn dulden. Der 
15./16.März 1986 gestaltete sich so zu einer A r t Volksaufstand 
gegen eine mißgelei te te Regierung und einige Volksgenossen, 
denen der >Internationalismus< die Köpfe verdreht hatte. 

Der Mythos der >Neutralität< 

Die eigentliche Niederlage von Regierung und Parlament be­
steht darin, daß sie es nicht vermocht haben, ihre Auffassung 
der Neutra l i tä t dem Volke glaubhaft oder vers tändl ich zu ma­
chen. Über die schweizerische Neut ra l i t ä t sind schon ganze 
Bibliotheken zusammengeschrieben worden; heute m u ß man 
feststellen, daß die Bevölkerung darunter etwas anderes ver­
steht als die Gelehrten. Insbesondere der Bundesrat hatte seit 
geraumer Zeit die Neutra l i tä t e i n s c h r ä n k e n d als einen Zustand 
interpretiert, der nur i m Kriegsfall eintrit t , näml ich als strikte 
Nichteinmischung, wobei auch Übergriffe gleich von welcher — 
sogar befreundeter — Seite mi t bewaffneter Macht zurückzu­
weisen sind. Diese mil i tär ische Neut ra l i t ä t muß te allerdings 
schon in Friedenszeiten durch eine an strengen Grundsä t zen 
gemessene Neutral i tä tspol i t ik abgedeckt beziehungsweise gesi­
chert werden. I n vierfachen E r k l ä r u n g e n wollte der Bundesrat 
vor einem UNO-Beitri t t auf diesen Sachverhalt aufmerksam 
und damit klar machen, daß seine UNO-Treue begrenzt sei; er 
berief sich ferner darauf, daß die Teilnahme an mi l i tä r i schen 
Sanktionen ohnehin nicht automatisch erfolge und daß die 
Schweiz — wie i m Fall Südrhodes ien (Simbabwe) — sich jeden­
falls dann wirtschaftlichen Sanktionen fügen müsse , wenn 
diese von den Großmäch ten beschlossen würden . Den Mut, wie 

zur Zeit des Völkerbundes u m die formelle Befreiung von Sank­
tionsverpflichtungen zu bitten, hatte er nicht, dafür war nach 
den Sondierungen der schweizerischen Diplomatie weder das 
E inver s t ändn i s des Sicherheitsrates noch der Generalver­
sammlung erhäl t l ich. Die Vereinten Nationen haben niemals 
Sonderrechte gewähr t . A u ß e r d e m wollte der Bundesrat eine 
Diskussion in den UNO-Gremien über die schweizerische Neu­
t ra l i tä t als nicht e rwünsch t vermeiden. 
Das Vorspiel zu den vierfachen Neu t ra l i t ä t se rk lä rungen — ihre 
Zahl erweiterte sich erst auf vier mi t der zunehmenden S t ä rke 
der Opposition — nimmt sich rückbl ickend als wohl entschei­
dender Fehler des Bundesrates aus, denn dadurch wurde das 
Miß t rauen in der Bevölkerung geweckt. Da jedoch durch einsei­
tige E r k l ä r u n g e n an verschiedene Adressen — an die Weltöf­
fentlichkeit, an alle UNO-Mitglieder, an die UNO-Gremien und 
(nach erfolgter Aufnahme) an das UNO-Plenum — nicht die 
Sicherheit eines formellen Vorbehaltes geschaffen werden 
konnte, wurden die Bedenken eher g e n ä h r t als verscheucht. 
H ä t t e n die Vereinten Nationen einen Neut ra l i t ä t svorbeha l t der 
Schweiz akzeptiert, w ä r e die Volksabstimmung sicher anders 
ausgegangen, wenn auch nicht ohne viele Nein. 
Der Bundesrat versuchte, der anhebenden Diskussion zu begeg­
nen, indem er und seine Verteidiger die Bedeutung und Trag­
weite der Neut ra l i t ä t herunterspielten, so jedenfalls empfanden 
die Gegner die mehr oder weniger offiziösen Verlautbarungen. 
Die Folge war eine totale Verunsicherung. Der Landesregie­
rung wurde jetzt unterstellt, das Prinzip der dauernden und 
bewaffneten Neutra l i tä t zugunsten einer Neut ra l i t ä t von Fall zu 
Fall verlassen und damit auch die Landesverteidigung in Zwei­
fel ziehen zu wollen. In Einzelaktionen von besorgten Bürge rn 
tauchten in S täd ten und Dörfern W e h r m ä n n e r in alten Unifor­
men und mi t alten Waffen — und sogar kleinen Kanonen — auf, 
welche für den ungebrochenen Verteidigungswillen, für Unab­
hängigke i t und Freiheit demonstrierten und der Bevölkerung 
historische Kampfparolen zuriefen (»Hüte t euch am Morgar-
ten!«, »Der Starke ist am mäch t igs t en allein« und so weiter). 
Der Patriotismus flammte auf und ü b e r s c h w e m m t e alle Fü r 
und Wider. M i t dieser Verschiebung auf eine völlig andere 
Ebene hatte man bei den Befürwor tern nicht gerechnet und 
war ratlos. W ä h r e n d diese u m jeden Franken kämpfen mußten , 
standen den Gegnern für ihre Kampagne unbegrenzte Geldmit­
tel zur Verfügung, die sich übr igens aus zahllosen Einzelspen­
den zusammensetzten. Die Nein-Lawine war nicht mehr aufzu­
halten. 

Nur die Intellektuellen hielten in diesem Sturm stand, die 
kleine Zahl jener vielfach akademisch gebildeten Leute, die 
sich schon seit Jahren in international orientierten Organisatio­
nen wie der Schweizerischen Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen (SGVN), der Schweizerischen Gesellschaft für Außen­
poli t ik (SGA), der Schweizerischen Europa-Union, den Gewerk­
schaften und kirchlichen Hilfswerken — die Kirchen selbst 
schwiegen — für Völkervers tändigung einsetzten. Von den vier 
i m Bundesrat vertretenen Parteien hatte einzig die stark bäuer ­
lich und konservativ gepräg te Schweizerische Volkspartei 
(SVP) Ablehnung empfohlen, doch auch bei der Freisinnig-
Demokratischen Partei (FDP) und der Christlichdemokrati­
schen Volkspartei (CVP) gab es starke Minderheiten, die in 
nicht wenigen Kan tona lve rbänden sogar zur Mehrheit wurden. 
Die kleine Evangelische Volkspartei (EVP) votierte für die 
Nein-Parole. Entschieden für ein Ja traten alle Linksparteien, 
insbesondere die Sozialdemokratische Partei (SP), sowie die 
Gewerkschaften ein, doch bleibt fraglich, ob ihr Anhang auch so 
stimmte. Der Riß ging durch alle Parteien auße r die Rechtspar­
teien, die seit einiger Zeit i n der Schweiz durch die Ausländer­
und Asylantenproblematik ein größeres Gewicht besitzen. 

Schweiz weiterhin Beobachter 

Der Beobachterstatus der Schweiz bei den Vereinten Nationen 
ist durch die Abstimmung nicht in Frage gestellt worden. Rück­
zug in ein Schneckenhaus war nicht geplant. Abgestimmt 
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wurde über den Bei t r i t t zu einer Organisation, nicht übe r die 
Außenpoli t ik. Allerdings sind zahlreiche Stimmen laut gewor­
den, welche den Bundesrat, nach der Verfassung zus tändig für 
die Außenpoli t ik, s t ä rke r unter die Kontrolle des Parlaments 
stellen wollen, nachdem sich die Landesregierung so weit au­
ßerha lb des Volkswillens bewegt hat und sich zum Ärger der 
Beitrittsgegner — nach deren Meinung — auch propagandis­
tisch i n ungehör iger Weise für die Vorlage einsetzte. K r i t i k 
wurde ferner laut gegen Außenmin i s t e r Pierre Aubert, der in­
dessen seinen Rückt r i t t ablehnte und — mi t Recht — auf das 
Kollegialsystem verwies. Diesem System zufolge verantwortet 
nicht ein einzelnes Mitglied, sondern der gesamte Bundesrat 
die Politik. 
Die Ablehnung des UNO-Beitritts hat, soweit bis heute zu er­
kennen ist, keine nachteiligen Auswirkungen für die Schweiz 
zur Folge. Dazu ist das Land zu klein, zudem gehör t es fast 
sämt l ichen Sonderorganisationen der Vereinten Nationen an. 
Zwischen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
( IKRK) , das aus lauter Schweizern besteht und i n dieser Frage 
gespalten war, und der UNO besteht schon lange eine vertrau­
ensvolle Zusammenarbeit, die durch den Entscheid keinen Un­

terbruch erfahren hat. Der ablehnende Entscheid besitzt inso­
fern auch eine positive Seite, als erstmals die Bevölkerung 
gezwungen war, sich in umfassender Weise mi t der Außenpoli­
t ik auseinanderzusetzen und sich nicht einfach durch Zustim­
mung leichthin aus der Affäre zu ziehen. Die außenpol i t i sche 
Kommission des Nationalrates beschloß sogar, ein Seminar 
über Begriff und Wesen der schweizerischen Neut ra l i t ä t abzu­
halten und sich mi t einer neuen Definition zu versuchen, nach­
dem die alte offenbar nichts taugt. Eine Arbei t soll nachgeholt 
werden, die schon lange vorher h ä t t e geleistet werden sollen. 
Ob sie zu restloser Klarhei t führt, bleibt freilich zu bezweifeln, 
denn die Neutral i tä t , die auch in der Bundesverfassung — aber 
nur als Wort — verankert ist, entzieht sich letztlich jeder jur i s t i ­
schen Begriffsbestimmung. Sie ist auch, wie die Geschichte 
zeigt, wandelbar. Noch i m letzten Jahrhundert gaben die 
Schweizer wenig auf die Neutra l i tä t . Sie setzten sich damals 
sehr entschieden für die liberalen und demokratischen Kräf te 
in Europa ein, zum großen Verdruß mancher Monarchen. Zwei 
Weltkriege führ ten zu einem Rückschlag. Es ist zu hoffen, daß 
Europa in einer länger dauernden Periode des Friedens die 
Fundamente zu einer Zusammenarbeit neu zu legen vermag. 

>Radikale< im öffentlichen Dienst als Thema 
des internationalen Rechts 
Die Bundesrepublik Deutschland und das ILO-Übereinkommen Nr. 111 WOLFGANG DÄUBLER 

I . Die Ausgangsproblematik 

Der Ausschluß sogenannter Extremisten vom öffentlichen 
Dienst ist seit den Min i s t e rp räs iden tenbesch lüssen vom Januar 
1972 eine A r t Dauerbrenner der allgemeinpolitischen wie der 
verfassungsrechtlichen Diskussion i n der Bundesrepublik 
Deutschland. Welches Maß an Verfassungstreue darf von Be­
amten wie von Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes ver­
langt werden? Welche Bedeutung kommt der Zugehör igkei t zu 
einer Partei oder sonstigen Organisation zu, die in den jährl i ­
chen Berichten des Verfassungsschutzes als >verfassungsfeind-
lich< eingestuft wird? Muß zwischen der Mitgliedschaft, der 
Kandidatur bei Wahlen oder weitergehendem >verfassungs-
feindlichem< Tun unterschieden werden? Sind Hindernisse für 
eine Einstellung zugleich auch En t l a s sungsg ründe oder sind 
hier unterschiedliche Maßs täbe anzulegen? Darf jederzeit auf 
die Informationen zurückgegriffen werden, die die Verfassungs­
schu tzbehörden besitzen? 
Der >Radikalen-Beschluß< des Bundesverfassungsgerichts vom 
22. Mai 19751 hat zwar eine Reihe von Grundsä t zen aufgestellt, 
gleichzeitig jedoch vieles offengelassen. Bedeutung kommt ins­
besondere den folgenden Aussagen des Gerichts zu: 
• Die g e m ä ß Ar t ike l 33 Absatz 5 des Grundgesetzes (GG) den 
einzelnen Beamten treffende sogenannte politische Treue­
pflicht verlangt von ihm, sich mi t der Idee des Staates, dem er 
dienen soll, zu identifizieren. Das bedeutet, daß er den Staat und 
die geltende Verfassungsordnung einschließlich ihrer veränder ­
baren Teile bejahen muß. Die politische Treuepflicht — so heißt 
es weiter 2 — fordere mehr als eine formal korrekte, i m übr igen 
uninteressierte, kühle , innerlich distanzierte Haltung gegen­
über Staat und Verfassung; der Beamte m ü s s e sich i n »seinem« 
Staat »jetzt und jederzei t« zu Hause fühlen. 
• Ein Bewerber u m eine Beamtenstelle ist nur dann »geeig­
net« i m Sinne des Art.33 Abs.2 GG, wenn er die Erwartung 
rechtfertigt, er werde sich der so bestimmten Treuepflicht ent­
sprechend verhalten. Die i n diesem Zusammenhang von der 
Eins te l lungsbehörde abzugebende Prognose setze sich aus ei­

ner Vielzahl von U m s t ä n d e n zusammen, von denen die Mi t ­
gliedschaft i n einer Partei »ein Stück« sei 3. 
• Das Abstellen auf die Verfassungstreue vers toße auch dann 
nicht gegen das sogenannte Parteienprivileg i m Sinne des 
Art.21 GG, wenn die Ablehnung eines Bewerbers wegen seiner 
Tät igkei t für eine verfassungswidrige, nicht verbotene Partei 
erfolge. Die Treuepflicht betreffe einen ganz anderen Rege­
lungsgegenstand, etwaige Benachteiligungen einzelner Par­
teien seien als »Reflexwirkungen« in Kauf zu nehmen 4 . 
• Auch Grundrechte des einzelnen Bewerbers sind nach An­
sicht des Bundesverfassungsgerichts nicht verletzt. Das Verbot 
der Diskriminierung wegen politischer Anschauungen (Art.3 
Abs.3 GG) schütze das bloße »Haben« und »Mitteilen« einer 
Überzeugung, nicht das Äußern und Betä t igen, das durch an­
dere Grundrechte erfaßt sei 5. Die insoweit eingreifende Mei­
nungsfreiheit des Art.5 Abs. l GG werde durch die Treuepflicht 
als einem »al lgemeinen Gesetz« i m Sinne des Art.5 Abs.2 GG 
beschränk t . 
• Während der Inhalt der politischen Treuepflicht bei allen 
Beamten derselbe ist, kann bei Angestellten und Arbeitern dif­
ferenziert werden 6 . Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) kommt es insoweit auf Bedeutung und Funktion der aus­
geübten Tät igkei t an 7 . Danach sind zwar an einen Vertragsleh­
rer dieselben Anforderungen wie an einen beamteten Lehrer zu 
stellen, doch w ä r e n die Anforderungen bei technischen Ange­
stellten oder bei Schre ibkräf ten sehr viel geringer. 
Trotz dieser Rechtsprechung bleibt unklar, wann i m Einzelfall 
die Voraussetzungen für eine Einstellung gegeben sind. Para­
graph 7 Abs. l Ziffer 2 des Bundesbeamtengesetzes und der 
gleichlautende Paragraph 4 Abs. l Ziffer 2 des Beamtenrechts­
rahmengesetzes verlangen, der Bewerber m ü s s e die »Gewähr 
dafür bieten, daß er jederzeit für die freiheitliche demokrati­
sche Grundordnung i m Sinne des Grundgesetzes eintr i t t« . Die 
praktische Handhabung dieser Vorschriften war zunächs t Ge­
genstand der schon e r w ä h n t e n Min i s t e rp räs iden tenbesch lüsse 
vom Januar 1972. Die Bundesregierung beschloß am 17. Januar 
1979 für ihren Bereich neue »Grundsä tze für die Prüfung der 
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